
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/11/16 88/16/0147
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1989

Index

22/02 Zivilprozessordnung

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

GGG 1984 §14;

GGG 1984 §16 Z1 lita;

GGG 1984 §18 Abs1;

GGG 1984 §18 Abs2 Z2;

ZPO §204 Abs1;

Beachte

Besprechung in: AnwBl 10/1990, S 568; ÖStZB 1991, 282;

Rechtssatz

Auf über den bloß feststellenden Charakter eines Vergleichspunktes, in welchem die Gehaltshöhe eines

Dienstnehmers für Vergangenheit und Zukunft festgelegt wird, wenn, davon abgeleitet, eine gesonderte

Nachzahlungsverpflichtung übernommen wird.
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